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Baii-ßbronik.

Saupoliseilidje SeroiüU
gungen ber Slabt 3üric^
rourben am 6. 3uni für fol<
genbe Sauprojette, teil*
roeife unter Sebingungen, er=

teilt: ©tabt 3ürict) (®lef!risi>
tätSioerf) für eine Serteilftation am £irfct)engraben/2luf
ber SJiauer, 3üticb 1; ®anja§ & So., SlEtiengefellfc^aft,
für Sergrößerung ber Sßferbeflallung Sleicbermeg 62,
3ürid) 2; 2eo ©olbfarb für Slnrictjtung eines KinematO'
grapben 2angftraße 111, 3üticb 4; *ßuul Börner & 9i.
Ulrich für Innere Umbauten Sabenerftr. 41, 3üricb
©enoffenfeßaft „fpanfa" für eine Slutomobilremife neue

Setfenljofftr. 51, 3üticß 6; 3*- ftelnemann für eine ©in*
friebung Kgburgfiraße 21, 3öric^ 6; fpanë 2üjcber=Saber
in Harburg für eine ©infriebung ©ffebarbfteig 3, 3üricb6;
2f. äfteier=@brenfperger für einen ©djuppen an ber StöSli»

SMntertburerftraße, 3üricb 6; 3. 2. tJlünüft, Profurift,
für eine ©Infrtebung 3eunerffruße 11, 3üticb 6; ©tabi
3üri<b ($ocbbauinfpeftorat) für ein ©antlofal 3Baffer*
roerfftraße 21, 3üricß ®' ®'ubt 3üricb für ein ©djuD
bauS mit ïurnbatle unb ©infriebung ^mfelbftraße 28,
3ürid) 6; ©mil 3t"P9cler=9Uäf für 3lbänberung ber gc=

nebmigten Pläne ju einem ©infamilienbauS Soitaftr. 27,
3üritb 7 ; 2b- ©ngler, Kaufmann, für eine ©infriebung
aJiüncbbalbenftraße 8, 3ürict) 8; Karl 32eigle, Slrcbiteft,

für einen inneren Umbau 9Jlalnauftraße 45, 3üricb 8;
32. 32enf tn ©djmerifon für eine ©infriebung 9Jlün<b=

balbenftraße 10, 3üridj 8. — fpr ein Projeft tourbe
bte baupolizeiliche Seroilligung oerroeigert.

Unfofloerfi<f)erunfl3onfiolt ßujetn. ®er ©roße ©tabt=
rat bot nbdj längerer ®iSfuffion einen Slntrag beS ©tabt»
rateS gutgeheißen, roottadb bem SerroaltungSrateber febtoei»

Serifeben UnfaHoerficberungSanftalt in ßusern für ein Ser=

roaltungSgebäube baS 3lreal ber alten ©aSfabrit in ber

3iäbe oon Saßnbof unb Poft sum 2lnfaufSpretS oon
300,000 fronten su offerieren fei.

StfjulfjouSbou ©bom (3"0)- ©cbulbauSbau=Kom=
miffion bat unter einer befdbränften 9lnsal)l oon ßlrc^iteften
bebufS ©rlangung oon ^ßrojeften su einem neuen ©cßuU

bauê in ©bam pianfonfurrens eröffnet unb bte einge»

gangenen projette bureß ein Preisgericht beurteilen laffen.
5)ie prämterten unb bie niebfprämterten projette, fotoie
baS ©utaeßten beS Preisgerichtes finb oom 9. bis 23.3uni
im 2b?uterfaal jurn Uteuborf in ©bum sur freien Se'
fießtigung auSgefiellt.

SB Souterrain flic bie Koferne beS ongeftrebten
SöaffenploßeS Solotßutn fallen bem Sernebmen naeß

neuefter.S auch Me ©pitalglacië=9Jlatten (ïerrain smifeben

©pital unb ®retbelnstreustircbbof, nörbtieß ber Süren»

firaße) in Setrac^t unb als ©çersierf elb baS ©taat§»

gut Siedenberg,.
®er Sau itineS SifleuguottierS in Safel. ®ie

befonbere 2aqe SafelS braebte eS mit fieb, baß bie per*
ffEWEHBEMnrrrt
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Direktion- Walter Senn Holdinghansen

Erschein! je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7

Inserate 20 Tts, per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den lZ. Inni IKl t

Wer sich auf andere verläßt,
ist verlassen genug.

kau-ekroM,

Baupolizeiliche Bewilli-
gungcn der Stadt Zürich
wurden am 6. Juni für fol-
gende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: Stadt Zürich (Elektrizi-

tätswerk) für eine Verteilstation am Hirschengraben/Auf
der Mauer, Zürich 1; Danzas H. Co., Aktiengesellschaft,
für Vergrößerung der Pferdestallung Bleicherweg 62,
Zürich 2; Leo Goldfarb für Einrichtung eines Kinemato-
graphen Langstraße 111, Zürich 4; Paul Römer â. R.
Ulrich für innere Umbauten Badenerstr. 41, Zürich 4;
Genossenschaft „Hansa" für eine Automobilremise neue
Beckenhofstr. 51, Zürich 6; Fr. Hetnemann für eine Ein-
sriedung Kyburgstraße 21, Zürich 6; Hans Lüscher-Bader
in Aarburg für eine Einfriedung Ekkehardsteig 3, Zürich 6;
I. Meier-Ehrensperger für einen Schuppen an der Rösli-
Winterthurerstraße, Zürich 6; I. L. Nünlist, Prokurist,
für eine Einfriedung Zeunerstraße 11, Zürich 6; Stadt
Zürich sHochbauinspeklorat) für ein Gantlokal Wasser-
werkstraße 21, Zürich 6; Stadt Zürich für ein Schul-
Haus mit Turnhalle und Einsriedung Jmfeldstraße 28,
Zürich 6; Emil Zinpgeler-Näf für Abänderung der gc-
nehmigten Pläne zu einem Einfamilienhaus Voltastr. 27,
Zürich 7 : Th. Engler, Kaufmann, für eine Einfriedung
Münchhaldenstraße 8, Zürich 8; Karl Weigle, Architekt,

für einen inneren Umbau Mainaustraße 45, Zürich 8;
W. Wenk in Schmerikon für eine Einfriedung Münch-
Haldenstraße 16, Zürich 8. — Für ein Projekt wurde
die baupolizeiliche Bewilligung verweigert.

Unfalloersicherungsanstalt Luzern. Der Große Stadt-
rat hat nach längerer Diskussion einen Antrag des Stadt-
rates gutgeheißen, wonach dem Verwaltungsrate der schwei-

zerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern für ein Ver-
waltungsgebäude das Areal der alten Gasfabrik in der

Nähe von Bahnhof und Post zum Ankaufspreis von
366,666 Franken zu offerieren sei.

Schulhausbau Cham (Zug). Die Schulhausbau-Kom-
mission hat unter einer beschränkten Anzahl von Architekten
behufs Erlangung von Projekten zu einem neuen Schul-
Haus in Cham Plankonkurrenz eröffnet und die etngc-

gangenen Projekte durch ein Preisgericht beurteilen lassen.

Die prämierten und die nichtprämierten Projekte, sowie
das Gutachten des Preisgerichtes sind vom 6. bis 23. Juni
im Theatersaal zum Neudorf in Cham zur freien Be-
sichtigung ausgestellt.

Als Bauterrain für die Kaserne des angestrebten
WaffenplageS Sololhurn fallen dem Vernehmen nach

neuestens auch die Spitalglacis-Matten (Terrain zwischen

Spital und Dreibetnskreuzkirchhof, nördlich der Büren-
straße) in Betracht und als Exerzierfeld das Staats-
gut Bleichenberg.

Der Bau aines Villenqumtiers in Basel. Die
besondere Lage Basels brachte es mit sich, daß die yer-
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fdjlebenen in ben legten faßten entflanbenen Billen»
folonlen fuß porneßmtlcß nießt nut außerhalb be§ Stabt»
flebicteS, fonbern aucß jenfeitS ber ©renzfteine unfereS
SantonS anftebelten, mo baS Sanb noeß roeniger ßocß
im greife fteßt unb aucß bte Steueroerßältniffe noeß

gönfliger liegen. Diefer ,,3ug nacß bem Sanbe", bem
bureß ben Bau Don Straßenbahnlinien nacß alien Stieß»

tungen nod) Borfcßub geleiftet roirb, entzteßt ber Stabt
ein beträcßtlicßeS (Steuerquantum. @3 ift barum begreif»
ließ, roenn bie baSlet Beßörben btefer Bewegung ent»

gegenzutreten fucßen, u. a. bureß Anregung ber Bautätig»
feit auf bem Stabtgebtete, rote bies j. 18. bereits bureß
ben betannten BaurecßtSnertrag gefcßeßen ift. ©egen»
roärtig ift bem ©roßen State ein großzügiges ißrojett
unterbreitet für bie Überbauung beS BruberßolzeS,
jener langgeftredten Slnßöße im Süben ber Stabt, mit
einem Billenquartier. ©rft in jüngfter 3«Ü magte fieß
bie Bebauung fcßücßtem an biefe Slnßöße heran unb eS

entftanben auf falber £öße einige £>äufergruppen. Stun
foil ber ganze ^>ögel, ber teils roenigen ©injelperfonen,
teils SanboerroertungSgefeUf^aften, teils nerfcßlebenen
öffentlichen Berroaltungen gehört, bis hinter bte „Batterie"
jurüd bureß Slnlage eines reid)oerjroeigten SlraßenfgftemS
unb Sau einer Straßenbahnlinie nach "ub nacß ber Be»
bauung erfchloffen roerben. Bebauungsplan unb Soften»
nerteitung rourben oertragSmäßig zmifcßen ben ©tunb»
eigentümern unb ber ©inroohnerqemetnbe bejro. bem
Santon Bafelftabt oereinbart. Die SluSarbeitung beS

IßrojefteS beforgte Ingenieur Stiggenbach in Berbtnbung
mit SIrcßiteft ®. £>eman. Öffentliche ipiäße unb SInlagen
finb in reichlichem SJtaße oorgefeßen. BefonberS foil bie
Batterie ju einer großen Einlage mit SBirtfcßaftSbetrieb
auSgeftaltet roerben.

Die fmuptperfeßrSaber biefeS fünftigen StabtteilS,
bie 24 m breite Bruberßolzallee, bie baS Bruberßolz»
plateau tn ungefähr oft<roefilicßer Stillung burcßquert,
foil fofort in Singriff genommen roerben. Sie roirb mit
einer Straßenbahnlinie oetfehen. Jür ben Straßenbau
haben bte Slnroänbet baS erforbetlicße Slreal größtenteils
unentgeltlich abzutreten. ffür bie Soften ber Straßen»
bahn haben bie ©igentümer beS ganzen ©ebletS, baS
auS ber Straßenbahn Borteile zieht, im ganzen fronten
495,000 ju leiften, baoon gr. 200,000 für ben Betriebs»
ausfall für 15 fjaßre. Der SlegierungSrat empfiehlt bent
©roßen Slate bte ©eneßmigung beS Unternehmens unb
fucßt um Beroilligung ber nötigen Srebite nacß.

Bahnbau Slrofn—DaooS. Die Bahn erhält burcb»

rocqS Schotterbett, baS in Steigungen über 15 % mit
Banfetten etngefaßt ift. Die llnterbaunormalien ent»
fprecßen im übrigen ben üblichen Slorntalien neuerer
3aßnbaßnen.

Der Oberbau ift teils SlbßäftotiS», teils ^ahnbahn»
oberbau. fietjterer erhält eine zentrale Sletterzaßnfiange
Butent B«ter fö* fettlicßen 3ußneingri|f. Den Übergang
non ben SlbßäfconS» in bte 3ußnftretf?n oermitteln be=

fonbere 3ußnftangenetnfaßrten. Da bie Stationen unb
ftalteftellen, refp. SreuzungSfteKen für 3^ burcßroegS
in SleibungSftreden liegen, roerben fetnedei Schiebe» ober
Drehbühnen notroenbig, fonbem genügen bie üblichen
SlbhäfionSroelcßen.

SUS StoKmateriallgpen ftnb oorläufio; 3üge non einem
gemifchten 3ahnbahnmotorroagen mit einem Borfchiebe»
roagen norgefeben. Die SBagen erhalten 2. unb 3. Stoffe.
Die Baßn'^ocßbauten roerben ben IBebürfniffen ent»

fprecßenb unb unter möglidßfter Slnpaffung an baS Sanb»

IC Bei tvtituellc« DoppeUtiduiflei oder n»
rlchtlae« Adrette« bitte« wir ti refeUtalerei, bsb ii
litige Kostet « sparet. Die tpedltiot.

fcßaftSbilb erftellt. Sämtliche Stationen ftnb unter fieß

tetepßonifcß nerbunben.
Die Befcßaffung ber eleftrifcßen Betriebsfraft fann

in oerfeßiebener SBeife erfolgen. @3 fönnen hierüber
notß feine befinitioen Slngaben gemacht roerben. Der
Bau eines eigenen BaßnfraftroerfeS ift nießt oorgefeßen.

Ucrbandswesen.
Schweizer. Bereinigung 5er Scßmiebe unb Stell»

maeßer in ©enf. 3um erftenmal tagte in ©enf ber
Berein Scßroeizer. Scßmtcbe unb SteHmacßer. Den^aupt»
punft ber Dagesorbnung bilbete eine lange DiSfuffton
über bie Darife unb ben ©infaufSpreiS beS ©ifenS. SJtan
überroieS baS Btaterial einer Sommiffron non pier SSlit»

gliebern unb beauftragte zmet mit ber Brüfung ber ßnan»
Ziellen Sage. 3" Ort ber näcßften 26. ^ußreSoetfamm»
lung tourbe Bern beftimmt. Die Berfammlunq roirb zu
gletcßer 3"t mit ber großen StationalauSftellung ab»

gehalten roerben.

| Über bie neuen SunötgnngSfriften ßat fieß ber

Scßreinermeifterperein St. ©allen non Dr.
Stießarb SBetter, Ißrdfxbent beS geroetblicßen ScßiebS»
gericßteS ber ©enteinben St. ©allen, Dablat unb Strauben»
zeß, ein ©utaeßten erftellen laffen, baS fotgenbe 3u*
famntenfaffung gibt:

Slrt. 347 O. 91. (Obligationenrecßt) normiert bie Sün»

bigungSfriften, fofern roeber bureß ©efeß ober bureß

Bertrag ettoaS anbereS beftimmt ift; ein ©efeß, baS eine

befonbere SünbigungSfrift feftfiellt, ift u. a. baS $abrif»
gefeß; man muß baßer bei Beantroortung obiger forage
unterfeßetben znüfcßeu Betrieben, bte bem ffabrifgefeß
unterfteßen, unb folcßen Betrieben, bie bem fjabrifgefeß
nießt unterteilt finb.
1. Betriebe, bie bem gabrifgefeß unterließen.

ffn btefen Betrieben fommt bezüglich ber SünbigungS»
frift baS Obligationenrecßt überhaupt nießt zur Slnroen»

bung, roeber'ber Slrt. 347, ber non ber normalen Sün»
bigungSfrift ßanbelt, noeß ber Slrt. 348, ber bie Sün»
bigungsfrifi für übetjäßrige Slrbeiter regelt, fonbetn bie

Sünbigung regelt fieß einzig unb allein naeß bem ffabrif»
gefeß. Slacß biefem ©ejeße fann baS BerßältniS jroifcßen
©efcßäftSlnßaber unb Slrbeiter bureß etne, jebem Deile
freifteßenbe, mlnbeftenS 14 Dage potßer erflärte Sünbi»

gung aufgelöft roerben, unb zroar jeroeilen am 3aßltag
ober an einem SamStag, gleichgültig, ob eS fieß um
überjäßrige Slrbeiter ßanbelt, ober um foleße, bie noeß
fein ffaßr im ©efcßäfte ftnb. DaS ffabrifgefeß geftattet
nun aber, bureß fcßriftlicße Übereinfunft biefe gefeßließe
14tägige SünbigunqSfrift abzuänbern, unb zmar forooßl
im Sinne etner Berlängerung ober einer Berfürzung.
@S fann alfo fcßriftlicß peretnbart roerben, baß roödßent»

ließe Sünbigung gelten foil unb gilt bann btefe feßrift»
ließe Berelnbarung forooßl für überjäßrige roie für noeß

nießt jäßrige Slrbeiter, tnbem eben baS 0.=9l. überhaupt
nießt zur Slnroenbung fommt unb baS fjabrifgefeß einen
llnterfcßieb zmifd)en überjäßrigen unb noeß nießt jährigen
Slrbeitern nießt fennt.

2. Betriebe, bte bem gabrifgefeß nießt
unter ft eilt finb.

Jür foleße Betriebe gilt bezüglich ber SünbigungSfrift
baS Obligationenrecßt, unb biefeS beftimmt in Slrt. 347,
baß, tn Slbgang einer anberen Bereinbarung, bei Sir»

heitern auf baS ©nbe ber auf bie Sünbigung folgenben
SBocße, alfo fpäteftenS non einem SamStag auf ben
näcßften SamStag, gefünbigt roerben fönne. Slber aueß
ßter geftattet baS ©efeß, bie SünbigungSfrift oertraglicß
anberS zu normieren, b. b- biefelbe zu oerfürzen ober zu
rerlängern ober ganz auSjufdßließen.

S»»5tr. «Owrî». «»«»»». »ett»», i.MnfinbIall-> Ki. 11

schtedenen in den letzten Jahren entstandenen Villen-
kolonien sich vornehmlich nicht nur außerhalb des Stadt-
gebtetes, sondern auch jenseits der Grenzsteine unseres
Kantons ansiedelten, wo das Land noch weniger hoch
im Preise steht und auch die Steueroerhältnisse noch
günstiger liegen. Dieser „Zug nach dem Lande", dem
durch den Bau von Straßenbahnlinien nach allen Rich-
tungen noch Vorschub geleistet wird, entzieht der Stadt
ein beträchtliches Steuerquantum. Es ist darum begreif-
lich. wenn die basler Behörden dieser Bewegung ent-
gegenzutreten suchen, u. a. durch Anregung der Bautätig-
keit aus dem Stadtgebiete, wie dies z. B. bereits durch
den bekannten Baurechtsvertrag geschehen ist. Gegen-
wärtig ist dem Großen Rate ein großzügiges Projekt
unterbreitet für die llberbauung des Bruderholzes,
jener langgestreckten Anhöhe im Süden der Stadt, mit
einem Villenquartier. Erst in jüngster Zeit wagte sich
die Bebauung schüchtern an diese Anhöhe heran und es
entstanden auf halber Höhe einige Häusergruppen. Nun
soll der ganze Hügel, der teils wenigen Einzelpersonen,
teils Landverwertungsgesellschaften, teils verschiedenen
öffentlichen Verwaltungen gehört, bis hinter die „Batterie"
zurück durch Anlage eines reichoerzweigten Straßensystems
und Bau einer Straßenbahnlinie nach und nach der Be-
bauung erschlossen werden. Bebauungsplan und Kosten-
Verteilung wurden vertragsmäßig zwischen den Grund-
eigentümern und der Einwohnergemeinde bezw. dem
Kanton Baselstadt vereinbart. Die Ausarbeitung des
Projektes besorgte Ingenieur Riggenbach in Verbindung
mit Architekt E. Heman. Öffentliche Plätze und Anlagen
sind in reichlichem Maße vorgesehen. Besonders soll die
Batterie zu einer großen Anlage mit Wirtschastsbetrieb
ausgestaltet werden.

Die Hauptverkehrsader dieses künftigen Stadtteils,
die 24 m breite Bruderholzallee, die das Bruderholz-
plateau in ungefähr ost-westlicher Richtung durchquert,
soll sofort in Angriff genommen werden. Sie wird mit
einer Straßenbahnlinie versehen. Für den Straßenbau
haben die Anwänder das erforderliche Areal größtenteils
unentgeltlich abzutreten. Für die Kosten der Straßen-
bahn haben die Eigentümer des ganzen Gebiets, das
aus der Straßenbahn Vorteile ziebt, im ganzen Franken
495,000 zu leisten, davon Fr. 200,000 für den Betriebs-
aussall für 15 Jahre. Der Regierungsrat empfiehlt dem
Großen Rate die Genehmigung des Unternehmens und
sucht um Bewilligung der nötigen Kredite nach.

Bahnbau Arosa—DavoS. Die Bahn erhält durck-
wegs Schotterbett, das in Steigungen über 15 "/<> mit
Banketten eingefaßt ist. Die Unterlmunormalien ent-
sprechen im übrigen den üblichen "Normalien neuerer
Zahnbahnen.

Der Oberbau ist teils Adhäsions-, teils Zahnbabn-
oberbau. Letzterer erhält eine zentrale Kletterzahnstange
Patent Peter für seitlichen Zahneingrisf. Den Übergang
von den Abhäsions- in die Zahnstrecken vermitteln be-

sondere Zahnstangeneinfahrten. Da die Stationen und
Haltestellen, resp. Kreuzungsstellen für Züge durchwegs
in Reibungsftrecken liegen, werden keine elei Schiebe- oder
Drehbühnen notwendig, sondern genügen die üblichen
Adbäsionswetchen.

Als Rollmateriallypen sind vorläufig. Züge von einem
gemischte» Zahnbahnmotorwagen mit ninem Vorschiebe-
wagen vorgesehen. Die Wagen erhalten 2. und 3. Klasse.
Die Bahn-Hochbauten werden den «Bedürfnissen ent-
sprechend und unter möglichster Anpassung an das Land-

St! vsppeltt»« t»gt> oOn »»-
Mr«»»«« »Mt» »>l »» »» »»

»in«» »» VI» e»»t«lm».

schaftsbild erstellt. Sämtliche Stationen sind unter sich

telephonisch verbunden.
Die Beschaffung der elektrischen Betriebskraft kann

in verschiedener Weise erfolgen. Es können hierüber
noch keine definitiven Angaben gemacht werden. Der
Bau eines eigenen Bahnkraftwerkes ist nicht vorgesehen.

ìwbaiKkmîe«.
Schweizer. Vereinigung der Schmiede und Stell-

macher in Genf. Zum erstenmal tagte in Genf der
Verein Schweizer. Schmiede und Stellmacher. Den Haupt-
Punkt der Tagesordnung bildete eine lange Diskussion
über die Tarife und den Einkaufspreis des Eisens. Man
überwies das Material einer Kommission von vier Mit-
gliedern und beauftragte zwei mit der Prüfung der finan-
zielten Lage. Zum Ort der nächsten 20. Jahresoersamm-
lung wurde Bern bestimmt. Die Versammlung wird zu
gleicher Zeit mit der großen Nationalausstellung ab-

gehalten werden.
l Über die neuen Kündigungsfristen hat sich der

Schreinermeisterverein St. Gallen von Dr.
Richard Wetter, Präsident des gewerblichen Schieds-
gcrichles der Gemeinden St. Gallen. Tablat und Sträuben-
zell, ein Gutachten erstellen lassen, das folgende Zu-
sammenfassunq gibt:

Art. 347 O. R. (Obligaiionenrecht) normiert die Kün-
digungsfriften, sofern weder durch Gesetz oder durch
Vertrag etwas anderes bestimmt ist; ein Gesetz, das eine

besondere Kündigungsfrist feststellt, ist u. a. das Fabrik-
gesetz; man muß daher bei Beantwortung obiger Frage
unterscheiden zwischen Betrieben, die dem Fabrikgesetz
unterstehen, und solchen Betrieben, die dem Fabrikgesetz
nicht unterstellt sind.
1. Betriebe, die dem Fabrikgesetz unterstehen.

In diesen Betrieben kommt bezüglich der Kündigungs-
frist das Obligaiionenrecht überhaupt nicht zur Änwen-

dung, weder der Art. 347, der von der normalen Kün-
digungsfrist handelt, noch der Art. 348, der die Kün-
digungsfrist für überjährige Arbeiter regelt, sondern die

Kündigung regelt sich einzig und allein nach dem Fabrik-
gesetz. Nach diesem Gesetze kann das Verhältnis zwischen
Geschäftsinhaber und Arbeiter durch eine, jedem Teile
freistehende, mindestens 14 Tage vorher erklärte Kündi-
gung aufgelöst werden, und zwar jeweilen am Zahltag
oder an einem Samstag, gleichgültig, ob es sich um
überjährige Arbeiter handelt, oder um solche, die noch
kein Jahr im Geschäfte sind. Das Fabrikgesetz gestattet
nun aber, durch schriftliche Übereinkunft diese gesetzliche

14tägige Kündigungsfrist abzuändern, und zwar sowohl
im Sinne einer Verlängerung oder einer Verkürzung.
Es kann also schriftlich vereinbart werden, daß wöchent-
liche Kündigung gelten soll und gilt dann diese schrift-
liche Vereinbarung sowohl für überjährige wie für noch
nicht jährige Arbeiter, indem eben das O.-R. überhaupt
nicht zur Anwendung kommt und das Fabrikgesetz einen
Unterschied zwischen überjährigen und noch nicht jährigen
Arbeitern nicht kennt

2. Betriebe, dee dem Fabrikgesetz nicht
unterstellt sind.

Für solche Betriebe gilt bezüglich der Kündigungsfrist
das Obligaiionenrecht, und dieses bestimmt in Art. 347,
daß, in Abgang einer anderen Vereinbarung, bei Ar-
beitern aus das Ende der auf die Kündigung folgenden
Woche, also spätestens von einem Samstag auf den
nächsten Samstag, gekündigt werden könne. Aber auch
hier gestattet das Gesetz, die Kündigungsfrist vertraglich
anders zu normieren, d. h. dieselbe zu verkürzen oder zu
rerlängern oder ganz auszuschließen.
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